
Mit seinem Urteil vom 
25.04.2013 (Az. 8 AZR 
287/08) hat das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) 
noch einmal klargestellt, 
dass ein abgelehnter 
Stellenbewerber gegen 
den Arbeitgeber keinen 

Anspruch auf Auskunft hat, ob und auf-
grund welcher Kriterien dieser einen an-
deren Bewerber eingestellt hat.  

Die 1961 in der früheren Sowjetunion ge-
borene Klägerin hatte sich im Jahre 2006 
auf die von der Beklagten ausgeschriebene 
Stelle eines/einer Softwareentwicklers/-in 
erfolglos beworben. Die Beklagte teilte ihr 
nicht mit, ob sie einen anderen Bewerber 
eingestellt hat und gegebenenfalls, welche 
Kriterien für diese Entscheidung maßgeb-
lich gewesen waren. Die Klägerin behauptet 
einen Verstoß gegen das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) und verlangt von 
der Beklagten eine angemessene Entschädi-
gung in Geld. Das Arbeitsgericht Hamburg 
sowie das Landesarbeitsgericht Hamburg 
als Vorinstanzen haben die Klage abgewie-
sen.

Das BAG hatte sich bereits einmal mit die-
sem Fall befasst und mit der Entscheidung 

vom 20.05.2010 (Az. 8 AZR 287/08 (A)) dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Klä-
rung vorgelegt. Dabei wollte das BAG vom 
EuGH wissen, ob sich aus den europäischen 
Richtlinien ein entsprechender Auskunfts-
anspruch eines abgelehnten Stellenbewer-
bers ergibt und ob die Nichterteilung der 
verlangten Auskunft als eine Tatsache zu 
beurteilen sei, die das Vorliegen einer vom 
Arbeitnehmer behaupteten Diskriminierung 
vermuten lässt. 

Die Frage nach dem Auskunftsanspruch hat 
der EuGH dann in seiner Entscheidung vom 
19.04.2012 (Az. C-415/10) eindeutig ver-
neint: „Die Rechtsvorschriften der Union 
sehen für einen Arbeitnehmer, der schlüs-
sig darlegt, dass er die in einer Stellenaus-
schreibung genannten Voraussetzungen 
erfüllt, und dessen Bewerbung nicht be-
rücksichtigt wurde, keinen Anspruch auf 
Auskunft darüber vor, ob der Arbeitgeber 
am Ende des Einstellungsverfahrens einen 
anderen Bewerber eingestellt hat.“ Lei-
der hat er sich in der Frage nach der Ver- 
mutungswirkung der abgelehnten Aus-
kunft nicht klar positioniert: „Die Verwei-
gerung jedes Zugangs zu Informationen 
kann jedoch ein Gesichtspunkt sein, der im  
Rahmen des Nachweises von Tatsachen, die 
das Vorliegen einer Diskriminierung vermu-
ten lassen, heranzuziehen ist.“

Damit hatte das BAG den Fall abschließend 
zu entscheiden und hat dies mit Urteil vom 
25.04.2013 auch getan. Bisher liegt zu die-
sem Urteil nur die Pressemitteilung und 
noch nicht die ausführliche Urteilsbegrün-
dung vor. 

In dem konkreten Sachverhalt war die 
Klägerin der Meinung, alle in der Stellen-
ausschreibung genannten Qualifikations-
merkmale ideal zu erfüllen. Bewerber mit 
besseren als ihren fachlichen Kenntnis-
sen in dem von der Beklagten gewünsch-
ten Bereich könne es objektiv kaum 
geben. Dennoch war sie nicht zu einem Vor- 
stellungsgespräch eingeladen worden. Auch 
die ihr schriftlich erteilte Absage habe kei-
ne Begründung enthalten. Daraus könne sie 
nur den Rückschluss ziehen, dass die Be-

klagte Vorurteile wegen ihres Geschlechts, 
ihrer Herkunft und ihres Alters habe. Diese 
Annahme reiche aus, um die Beklagte zu 
einer weiteren Auskunftserteilung zu ver-
pflichten. Das BAG hat sich dieser Bewer-
tung jedoch nicht angeschlossen und für 
den zu beurteilenden Sachverhalt Folgendes 
ausgeführt: „Die Klägerin hat zwar auf ihr 
Geschlecht, ihr Alter und ihre Herkunft 
hingewiesen, jedoch keine ausreichenden 
Indizien dargelegt, welche eine Benach-
teiligung wegen eines in § 1 AGG genann-
ten Grundes vermuten lassen und die nach 
§ 22 AGG zu einer Beweislast der Beklagten 
dafür führen würden, dass kein Verstoß ge-
gen die Bestimmungen zum Schutz vor Be-
nachteiligungen vorgelegen hat. Auch die 
Verweigerung jeglicher Auskunft durch die 
Beklagte begründete im Streitfalle nicht die 
Vermutung einer unzulässigen Benachteili-
gung der Klägerin im Sinne des § 7 AGG.“ 

Da sich die zitierten Auszüge aus der  
Pressemitteilung des BAG nur auf den kon-
kret entschiedenen Sachverhalt beziehen, 
lässt sich derzeit noch nicht sagen, welche 
Schlüsse man daraus für anders gelagerte 
Sachverhalte ziehen kann und muss. Zu-
mindest in der Tendenz bestätigt das Urteil 
jedoch die bisherige Rechtsprechung, dass 
eine auf § 15 AGG gestützte Klage wegen 
Schadenersatz oder Entschädigung nur 
dann Aussicht auf Erfolg hat, wenn der Klä-
ger mehr vortragen kann als den Umstand, 
dass er die in § 1 AGG genannten Merkmale 
ganz oder zum Teil in seiner Person erfüllt. 
Abgesehen vom Vorliegen dieser Merkmale, 
die jeder Mensch zumindest zum Teil erfüllt, 
muss es aus dem Verhalten des Arbeitsge-
bers heraus überprüfbare und aussage-
kräftige Anhaltspunkte dafür geben, dass 
die erfolgte Benachteiligung ihre Ursache 
zumindest auch in einem der in § 1 AGG 
genannten Merkmale hat.  

Das Einklagen einer Entschädigung oder 
eines Schadenersatzes nach § 15 AGG 
bleibt für die Betroffenen damit weiterhin 
schwierig.

n Christian Kaiser
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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 Bundesarbeitsgericht Urteil vom 15. 
Mai 2013 - 10 AZR 325/1

Dass BAG hat mit Urteil vom 15. Mai 
2013 [Az.: 10 AZR 325/1] entschie-
den, dass die betriebsübliche Ar-
beitszeit als vereinbart gilt, wenn in 
einem Arbeitsvertrag die Dauer der 
Arbeitszeit nicht ausdrücklich gere-
gelt ist. Nach ihr bemessen sich die 
Pflichten des Arbeitnehmers zur Ar-
beitsleistung und des Arbeitgebers 
zur Zahlung der Vergütung.   
 
Die Klägerin ist bei der Beklagten als 
„außertarifliche Mitarbeiterin“ beschäf-
tigt und bezieht ein Jahresgehalt von  
ca. 95.000 Euro brutto. Nach dem Ar-
beitsvertrag muss die Klägerin „auch au-
ßerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit 
tätig werden“. Weitere Regelungen zur 
Arbeitszeit enthält der Vertrag dagegen 
nicht. Im Herbst 2010 hatten sich nach 

Angaben der Beklagten auf dem Gleit-
zeitkonto der Klägerin 686 Minusstun-
den angesammelt. Seit Oktober 2010 
forderte die Beklagte die Klägerin daher 
auf, eine tägliche Arbeitszeit von min-
destens 7,6 Stunden bzw. die betriebs-
übliche wöchentliche Arbeitszeit von 38 
Stunden einzuhalten. Die Klägerin kam 
dem nicht nach. Die Beklagte kürzte die 
Gehälter der Klägerin bis Januar 2011 um 
insgesamt ca. 7.000 Euro brutto, weil die 
Klägerin ihre Arbeitspflicht nicht voll-
ständig erfüllt und z.B. im Januar nur 5,5 
Stunden im Betrieb gearbeitet habe.

Die Klägerin macht mit der Klage gel-
tend, sie sei vertraglich nicht verpflich-
tet, 38 Stunden pro Woche zu arbeiten. 
Sie müsse weder an bestimmten Tagen 
noch zu bestimmten Zeiten im Betrieb 
sein. Sie erfülle ihre Arbeitspflicht ohne 
Rücksicht auf den zeitlichen Aspekt 
schon dann, wenn sie die ihr von der Be-

klagten übertragenen Aufgaben erledige. 
Die Klage blieb auch vor dem Bundes- 
arbeitsgericht erfolglos. Der Arbeits-
vertrag der Parteien setze als Maß der 
zu leistenden Arbeit die betriebsübliche 
Arbeitszeit voraus. Die Formulierung sei 
dahingehend zu verstehen, dass die „be-
triebsübliche Arbeitszeit“ den Normal-
fall darstelle und der Zusatz lediglich 
bedeute, dass die Klägerin auch über 
diesen Normallfall hinaus zur Arbeits-
leistung verpflichtet sei. Anhaltspunkte 
für die Vereinbarung einer dem Zeitmaß 
enthobenen Arbeitspflicht bestünden 
jedenfalls nicht. Die Beklagte sei nicht 
verpflichtet, Vergütung für Zeiten zu lei-
sten, in denen die Klägerin nicht gearbei-
tet habe.

n Anne Reinelt
Rechtsanwältin

LAG Mecklenburg- Vorpommern, 
Urteil v. 05.03.2013 – 5 Sa 106/12

Das LAG Mecklenburg-Vorpommern 
hat am 05.03.2013 entschieden [Az.: 
5 Sa 106/12], dass ein arbeitsunfä-
hig erkrankter Arbeitnehmer wäh-
rend seiner Ausfallzeit zwar durch 
sein Verhalten dafür Sorge zu tragen 
habe, dass er die Phase der Arbeitsun-
fähigkeit möglichst zügig überwinde, 
dass dies aber nicht gleichzusetzen 
sei, mit der Verpflichtung das Bett 
bzw. die Wohnung zu hüten. Der Be-
such eines Vorstellungsgesprächs im 
ungekündigten Arbeitsverhältnis stel-
le überdies für sich genommen kei-
nen Kündigungsgrund dar.  
  
Der Kläger hatte sich während sei-
nes laufenden Arbeitsverhältnisses auf 
eine ausgeschrieben Position bei einem  
städtischen Unternehmen beworben. Da 
er zu den aussichtsreichen Kandidaten 
gehörte, wurde der Kläger gebeten, sich 
bei der Bürgerschaft der Stadt vorzustel-
len. Der Kläger nahm diesen Termin wahr, 

obwohl er für diesen Zeitraum aufgrund 
einer Krankschreibung arbeitsbefreit war.
Der Arbeitgeber, der bereits aus anderen 
Gründen eine Kündigung ausgesprochen 
hatte – kündigte das Arbeitsverhältnis 
daraufhin außerordentlich, hilfsweise or-
dentlich. 
Der Kläger ist der Ansicht, die Teilnahme 
am Vorstellungstermin stelle jedenfalls 
keinen Kündigungsgrund dar. Hinter-
grund seiner Krankschreibung war un-
streitig eine Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit des rechten Armes, die auf 
einen eingeklemmten Nerv zurückzufüh-
ren war. Ihm wurde ärztlicherseits ledig-
lich geraten, den Arm nicht zu belasten. 
Die Teilnahme an besagter Veranstaltung 
laufe demnach nicht der Verpflichtung 
des Arbeitnehmers zuwider, alles zu un-
terlassen was eine schnelle Genesung 
verhindern könne.

Das LAG stützt den Kläger in seiner Auf-
fassung. Es konstatiert zunächst, dass 
ein arbeitsunfähig erkrankter Arbeitneh-
mer seiner Genesung zuträglich agieren 
sollte. Dies bedeute aber nicht, dass er 

stets nur das Bett zu hüten habe oder die 
eigene Wohnung nicht verlassen dürfe. 
Vielmehr sei auf die jeweils vorliegende 
Krankheit abzustellen, um ermessen zu 
können, welche Tätigkeiten ihm wäh-
rend der Zeit der Arbeitsunfähigkeit zu 
untersagen seien. Die Teilnahme an dem 
Termin stelle sich unter Berücksichtigung 
dieser Gesichtspunkte als völlig unpro-
blematisch dar. 
Auch die bloße Bewerbung bei einem 
anderen Unternehmen, berechtige den 
Arbeitgeber nicht zur Kündigung. Hin-
zutreten müsse vielmehr, dass der Ar-
beitnehmer seine Pflichten im alten 
Arbeitsverhältnis zu Gunsten seiner zu-
künftigen Tätigkeit vernachlässige.  

n Anne Reinelt
Rechtsanwältin

„Außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit“ 
heißt im Zweifel nicht weniger Arbeit

Arbeitsunfähigkeit schließt Vorstellungs-
gespräch nicht aus 



Arbeitgeber haben ein Interesse 
daran, die Vergütung flexibel zu ge-
stalten. In schlechteren Zeiten soll 
die Möglichkeit bestehen, das Gehalt 
anzupassen. In besseren Zeiten soll der 
Arbeitnehmer an den guten Geschäfts-
ergebnissen beteiligt werden. Eine  
Möglichkeit, die Vergütung zu flexibili- 
sieren, ist der Freiwilligkeitsvorbehalt. 
Ziel des Freiwilligkeitsvorbehaltes ist 
es, einen Rechtsanspruch auf die 
Sonderzahlung erst gar nicht ent-
stehen zu lassen. Im Arbeitsvertrag 
wird sodann aufgenommen, dass die 
Sondervergütung (etwa Weihnachts-
geld) freiwillig bezahlt wird. Hierbei ist 
allerdings Vorsicht geboten - in vielen 
Fällen sind diese Formulierungen un-
wirksam, was zur Folge hat, dass der 
Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch 
auf Auszahlung der Sondervergütung 
hat.
 
Das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 
20.02.2013, 10 AZR 177/12) hatte über 
die Wirksamkeit einer solchen Frei-
willigkeitsklausel zu entscheiden. Der 
Entscheidung lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: 
Die Parteien stritten über Weihnachts-
geldansprüche. Die von der Beklagten 
für eine Vielzahl von Verträgen vor-
formulierte Klausel lautete auszugs-
weise: „Freiwillige soziale Leistungen 
richten sich nach dem betriebsüblichen 
Rahmen. Zur Zeit werden gewährt: (...) 
Weihnachtsgeld in Höhe von (zeitan-
teilig) 40 % eines Monatsgehaltes im 
ersten Kalenderjahr der Beschäftigung. 
Es erhöht sich pro weiterem Kalen-
derjahr um jeweils 10 % bis zu 100 % 
eines Monatsgehalts. (...) Die Zahlung 
der betrieblichen Sondervergütungen 
(Weihnachtsgratifikation, Urlaubsgeld, 
vermögenswirksame Leistungen) erfol-
gen in jedem Einzelfall freiwillig und 
ohne Begründung eines Rechtsanspruch-
es für die Zukunft.“ 
In den Folgejahren zahlte der Arbeitge-
ber an den Arbeitnehmer Weihnachts-
geld in der im Arbeitsvertrag angege-
benen Höhe. Mit der Zahlung erhielt der 
Kläger jeweils ein Schreiben, in dem es 
hieß: „Bei dieser Gratifikation handelt 
es sich um eine freiwillige Leistung, auf 
die kein Rechtsanspruch besteht und 

kein Anspruch in den folgenden Jahren 
hergeleitet werden kann (...).“
Im Jahr 2009 wurde dem Mitarbeiter 
mitgeteilt, dass das Weihnachtsgeld aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht gezahlt 
werden könne. 

Das Bundesarbeitsgericht kam – wie 
die Vorinstanzen – zu dem Ergebnis, 
dass der Arbeitnehmer Anspruch auf 
Weihnachtsgeld für das Jahr 2009 habe. 
Die im Vertrag enthaltene Klausel sei 
unwirksam. Die Erfurter Richter begrün-
deten ihre Entscheidung mit folgen-
den Erwägungen: Bei der Vertragsklau-
sel handele es sich um eine allgemeine 
Geschäftsbedingung, die der Auslegung 
bedürfe. Nach der Regelung im Arbeits- 
vertrag werde dem Arbeitnehmer ein 
Weihnachtsgeld „gewährt“. Die Begriffe 
„gewährt“, „erhält“, „gezahlt wird“ be-
gründen typischerweise einen Entgelt-
anspruch. Darüber hinaus sei im vorlie- 
genden Fall die Höhe der Leistung präzise 
festgelegt, so dass der Regelung ein Zah-
lungsanspruch des Arbeitnehmers ent-
nommen werden könne. Dem stehe nicht 
entgegen, dass das Weihnachtsgeld als 
„freiwillige soziale Leistung“ bezeichnet 
wird, da die Bezeichnung als „freiwil-
lig“ zum Ausdruck bringen könne, dass 
der Arbeitgeber nicht durch Tarifver-
trag, Betriebsvereinbarung oder Gesetz 
zu dieser Leistung verpflichtet ist. Auch 
aus der Formulierung „zur Zeit werden 
gewährt“ ergebe sich ein Ausschluss des 

Rechtsanspruches nicht. Diese Formu-
lierung bringe lediglich zum Ausdruck, 
mit welcher konkreten Höhe der Zah-
lung der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses rechnen darf. Auch 
aus der Formulierung, wonach die Zah-
lung der betrieblichen Sondervergütung 
keinen Rechtsanspruch für die Zukunft 
begründen soll, ergebe sich nichts an-
deres. Diese Regelung verstoße gegen 
das Transparenzgebot und sei deshalb 
unwirksam. Diese Bestimmung sei zwar 
eindeutig - sie schließt nämlich einen 
Rechtsanspruch auf eine Weihnachts-
gratifikation aus - die Bestimmung stehe 
aber im Widerspruch zu dem gewährten 
Anspruch auf ein Weihnachtsgeld. Sie sei 
deshalb nicht klar und verständlich und 
daher unwirksam.  
Das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes 
zeigt, wie wichtig die präzise Formu-
lierung von arbeitsrechtlichen Rege-
lungen ist. Arbeitgeber sollten darauf 
achten, dass Formulierungen im Ar- 
beitsvertrag, die eine Flexibilisierung der 
Vergütung zum Ziel haben, keine Wider-
sprüche enthalten. Ansonsten kann aus 
der „freiwilligen“ Leistung schnell ein 
Rechtsanspruch des Arbeitnehmers fol-
gen.

n Sven Kaptur
Rechtsanwalt
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Die Urlaubsabgeltung als wirksamer  
Bestandteil der Ausgleichsregelung

 Nach der bisherigen 
Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts 
war der Verzicht auf 
eine Urlaubsabgeltung 
im gerichtlichen Ver-
gleich oder in einer au-
ßergerichtlichen Tren-

nungsvereinbarung nicht rechtswirksam 
möglich. Dies galt jedenfalls für den ge-
setzlichen Mindesturlaub, also bei einer 
Fünftagewoche für den Urlaub von 20 
Arbeitstagen pro Kalenderjahr. Verstän-
digungen (Verzichte) im Rahmen eines 
Vergleiches oder einer außergerichtlichen 
Trennungsvereinbarung waren daher nur 
für den übergesetzlichen Urlaub jenseits 
der 20 Urlaubsmindesttage möglich. 
 

Eine übliche „große Ausgleichsklausel“ hatte 
daher keine rechtliche Wirkung, bezogen auf 
den gesetzlichen Mindesturlaub. Der Arbeit-
nehmer konnte nachträglich die Abgeltung 
verlangen, trotz Verständigung mit dem 
Arbeitnehmer mittels einer Ausgleichsrege-
lung. Begründet wurde dies durch die bis-
herige Rechtsprechung mit dem Gesetzes- 
wortlaut. Denn in § 13 (Unabdingbarkeit) 
des BUrlG heißt es, dass von den gesetz-
lichen Bestimmungen nicht zuungunsten 
des Arbeitnehmers abgewichen werden 
kann. Hieraus folgerte die Rechtsprechung, 
dass zwar der übergesetzliche Urlaub, nicht 
aber der gesetzliche Mindesturlaub von 20 
Urlaubstagen hinsichtlich dessen Abgeltung 
nicht zwischen den Parteien „nachteilig für 
den Arbeitnehmer“ geregelt werden konnte. 
Böses Erwachen auf Arbeitgeberseite war 
daher für den Fall der Mißachtung: Der Ar-
beitnehmer konnte auch bei einer „großen 
Ausgleichsklausel“ bislang seine Urlaubsab-
geltung nachträglich einklagen, bezogen 
auf den gesetzlichen Mindesturlaub. Diese 
Rechtslage ist durch ein neues Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts vom 14.05.2013 (9 
AZR 844/11) nun korrigiert. Denn nun gilt: 
Ist das Arbeitsverhältnis bereits beendet, 
kann der Arbeitnehmer auf den Urlaubsab-
geltungsanspruch (§ 7 Abs. 4 BUrlG) grund-
sätzlich verzichten, also gerade auch auf 
die Abgeltung des gesetzlichen Mindestur- 
laubes. Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 3 BUrlG kann 

zwar von der Regelung in § 7 Abs. 4 BUrlG, 
wonach der Urlaub abzugelten ist, wenn er 
wegen Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt 
werden kann, nicht zu Ungunsten des Ar-
beitnehmers abgewichen werden. Jedoch 
hindert diese Regelung nur einzelvertrag- 
liche Abreden, die das Entstehen von Ur-
laubsabgeltungsansprüchen ausschließen. 
Hatte der Arbeitnehmer die Möglichkeit, Ur-
laubsabgeltung in Anspruch zu nehmen und 
sieht er durch Verzicht in einem Vergleich 
davon ab, steht auch Unionsrecht einem 
Verzicht des Arbeitnehmers auf Urlaubs-
abgeltung nicht entgegen, so nun das BAG 
in dieser Entscheidung des „Urlaubsenates“ 
vom 14.05.2013.  Dabei war der Fall wie folgt 
gelagert: Die Firma kündigte am 26.11.2008 
das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer 
fristgemäß zum 30.06.2009. Der gekündigte 
Arbeitnehmer war bereits zuvor seit Januar 
2006 arbeitsunfähig. Im hierauf folgenden 
Kündigungsrechtsstreit schlossen die Partei-
en am 29.06.2010, also rund ein Jahr spä-
ter, einen gerichtlichen Vergleich. In diesem 
Vergleich war geregelt, dass das Arbeitsver-
hältnis durch die Kündigung der Firma zum 
30.06.2009 aufgelöst worden ist, die Beklag-
te an den Kläger eine Abfindung in Höhe von 
11.500 Euro brutto zahlt und mit Erfüllung 
des Vergleichs wechselseitig alle finanziellen 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, gleich 
ob bekannt oder unbekannt und gleich aus 

welchem Rechtsgrund, erledigt sind („gro-
ße Ausgleichsklausel“). Mit seinem Schrei-
ben vom 29.07.2010 hat der Kläger von der 
Beklagten dann gleichwohl verlangt, ihm 
noch Urlaub aus den Jahren 2006 bis 2008 
mit insgesamt 10.656,72 Euro brutto abzu-
gelten. Das Arbeitsgericht hatte die Klage 
abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat 
auf die Berufung des Klägers das Urteil des 
Arbeitsgerichts teilweise abgeändert und die 
Beklagte zur Zahlung von Urlaubsabgeltung 
in Höhe von 6.543,60 Euro verurteilt. Die 
Revision der Arbeitgeberin hatte vor dem 
Neunten Senat des Bundesarbeitsgerichts 
Erfolg und führte zur Wiederherstellung 
des Urteils des Arbeitsgerichts. Die Klage 
ist unbegründet. Die Erledigungsklausel im 
gerichtlichen Vergleich vom 29.06.2010 
hat den mit der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses am 30.06.2009 entstandenen 
Anspruch des Klägers auf Abgeltung des 
gesetzlichen Erholungsurlaubs erfasst. Denn 
zum Zeitpunkt des Vergleiches (29.06.2010) 
und der darin geregelten Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses (30.06.2009) war  
mittels der großen Ausgleichsklausel auch 
der gesetzliche Mindesturlaub abschließend 
geregelt, so dass er nicht nachträglich abzu-
gelten („auszuzahlen“) ist.

n Dr. Martin Pröpper 
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Praxistipp
In einem gerichtlichen Vergleich oder 
einer außergerichtlichen Einigung  ist  
auf eine große Ausgleichsklausel acht 
zu geben. Sie kann lauten: „…mit Er-
füllung des Vergleichs sind wechselsei-
tig alle finanziellen Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis, gleich ob bekannt 
oder unbekannt und gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, erledigt …“. Denn 
nach neuer Rechtsprechung kann 
damit auch der Urlaubsabgeltungs-
anspruch  rechtswirksam  geregelt 
werden. Voraussetzung ist nur, dass  
der Beendigungszeitpunkt (Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses) bereits 

in der Vergangenheit liegt, wenn die 
Vereinbarung geschlossen wird. Liegt 
der Beendigungszeitpunkt in der Ver-
gangenheit, ist der Verzicht des Arbeit-
nehmers mittels großer Ausgleichs-
klausel auf Urlaubsabgeltung wirksam. 
Von einer bezifferten Regelung über 
die Auszahlung der Urlaubsabgeltung 
in der Trennungsvereinbarung kann 
aus Gründen des Arbeitslosengeld-
bezuges und der Privilegierung einer 
Abfindung abzuraten sein, die große 
Ausgleichsklausel ist einmal mehr die 
bessere Wahl.

Theodor-Heuss-Ring 19-21 . 50668 Köln


